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Norm

AVG §9;

BauO Tir 1989 §44 Abs5;

BauRallg;

WEG 1975 §13c idF 1993/800;

Rechtssatz

Der Wortlaut des § 13c WEG bietet keinerlei Hinweis dafür, daß mit der Einführung der mit eingeschränkter

Rechtspersönlichkeit ausgestatteten Wohnungseigentümergemeinschaft an den Eigentumsverhältnissen an der

Liegenschaft und an den darauf be@ndlichen Gebäuden etwas geändert werden sollte. Die

Wohnungseigentümergemeinschaft wurde vom Gesetzgeber auch nicht in der Weise ausgeformt, daß sie in bezug auf

einen Abbruchsauftrag (hier nach der Tir BauO 1989) in die Rechtsstellung der Eigentümer (Miteigentümer) der

Liegenschaft einzutreten hätte.
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